
   

M E R K B L A T T  

ZUM   KLEINEN   WAFFENSCHEIN  
  
  

Dem Antrag auf Erteilung eines Kleinen Waffenscheines ist eine Kopie des gültigen 

Personalausweises beizufügen.  

Wann brauche ich einen Kleinen Waffenschein?  

Wenn Sie eine Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe, die mit einem PTB-Zeichen 

und Nummer im Kreis gekennzeichnet ist, führen, d.h. außerhalb Ihrer Wohnung, Ihrer 

Geschäftsräume oder Ihres befriedeten Besitztums mitnehmen wollen, benötigen Sie 

einen Kleinen Waffenschein.   

Wann und wo darf ich die Waffe führen?  

Grundsätzlich gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Anlässe oder Gebiete. Bitte beachten Sie aber, 

dass es auch mit Kleinem Waffenschein nicht erlaubt ist, eine PTB-Waffe bei öffentlichen Veranstaltungen 

(Versammlungen, Demonstrationen, Theater, Kino, Fußballspiele, Jahrmärkte etc.) zu führen.  

Darf ich die Waffe auch benutzen?  

Sie sind berechtigt, die Waffe in Fällen der Notwehr und des Notstandes zu benutzen. Ansonsten dürfen Sie 

nur innerhalb Ihres befriedeten Besitztums oder auf einem Schießstand schießen. Dies gilt ausdrücklich 

auch an Silvester.  

Wer kann einen Kleinen Waffenschein bekommen?  

Voraussetzung für die Erteilung und den Bestand einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, dass Sie  

• das 18. Lebensjahr vollendet haben,  

• die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzen.  

Die zuständige Behörde ist im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung verpflichtet, Auskünfte aus dem 

Bundeszentralregister, dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, beim Hessischen 

Landeskriminalamt und der zuständigen Verfassungsschutzbehörde einzuholen.  

Was kostet der Kleine Waffenschein?  

Für die Erteilung des Kleinen Waffenscheins ist regelmäßig eine Gebühr in Höhe von 80,00 € zu erheben, 

die im Einzelfall höher ausfallen kann. Als Inhaber/in einer waffenrechtlichen Erlaubnis werden Sie in 

regelmäßigen Abständen, mindestens alle drei Jahre, erneut gebührenpflichtig auf Ihre Zuverlässigkeit 

und persönliche Eignung überprüft.  

Wie lange ist der Kleine Waffenschein gültig?  

Der Kleine Waffenschein wird unbefristet erteilt. Entfallen jedoch die Erteilungsvoraussetzungen, folgt der 

gebührenpflichtige Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis.  

Was passiert, wenn ich eine PTB-Waffe führe, ohne im Besitz eines Kleinen Waffenscheins zu sein? 

Wer eine Schusswaffe führt, ohne im Besitz der erforderlichen Erlaubnis zu sein, macht sich strafbar und 

kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.   
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